
 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 
 
 

Vorlage Nr. 129/21 

 
 
 

Betreff: 
 

Übersicht über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss 16.03.2021 Berichterstattung durch: Herrn Krümpel 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produkt 2401 Offene Seniorenarbeit 
Produkt 2402 Offene Behindertenarbeit 
Produkt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen 
Produktgruppe 06 Kultur 
Produktgruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung 
Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst 
Produktgruppe 52 Gebäudemanagement 
Produktgruppe 55 Öffentliche Grünflächen 
Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste 
Rahmenplan Innenstadt Rahmenplan Innenstadt 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 129/21 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss der Stadt Rheine nimmt die Übersicht über die über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 zur Kennt-
nis. 
 
 
 
Begründung: 
 

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. 
§ 83 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dem Rat zur 
Kenntnis zu bringen.  

In der Rahmenleitlinie "Ausführung des Haushaltsplanes" sind unter Punkt 5.2 die nachste-
henden Regelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen festgelegt worden: 

Auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhende über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten als unerheblich. 

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungs-
ermächtigungen gelten als unerheblich, soweit sie im Einzelfall 

 bei einer außerplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächti-
gung nicht mehr als 50.000 €,  
 

 bei einer überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächti-
gung mit einem Ansatz bis zu 500.000 € nicht mehr als 50.000 € und 
 

 bei einer überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächti-
gung mit einem Ansatz über 500.000 € höchstens 10 % des Ansatzes, maximal je-
doch 150.000  € 

betragen. 

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflich-
tungsermächtigungen entscheidet die Fachbereichsleitung, soweit die Deckung der Mehr-
aufwendungen/-auszahlungen in den eigenen Budgets gewährleistet ist. 

Soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht in den Budgets des Fach-
bereichs realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung über- und außerplan-
mäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem/der Käm-
merer/in vorbehalten. 

Die beigefügte Liste enthält die im Haushaltsjahr 2020 von den Fachbereichsleitern geneh-
migten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. 
 
 
 
Anlagen: 
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Anlage 1: Übersicht über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020  
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